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Drei neue Filme beim Video-Projekt „Vorhang auf!“ der Musik-
schule und des Bernkasteler Kammerorchesters online

um Morscheid-Riedenburg 
vorgestellt. Ein Saxophon-En-
semble unter Leitung von Ste-
fan Barth spielt in dem Film 
unter anderem Werke von Le-
onard Cohen und Ennio Morri-
cone. Die Hoxeler „Balkan-Kul-
turinstanz“ Frank Arend weiß 
viel Interessantes über den 
Landstrich und die vier Kapel-
len zu erzählen. Der Morba-
cher Bürgermeister Arianit Be-
siri wirkt in dem Film ebenso 
mit wie Armin Späder mit sei-
ner Enkelin Helena.
In einem weiteren Film be-
sucht das Bernkasteler Kam-
merorchester die St. Stepha-
nus-Kirche in Zeltingen. Unter 
Leitung des Zeltingen-Rach-
tiger Kirchenmusiker Josef 
Thiesen spielt es Werke des 
englischen Komponisten Hen-
ry Purcell, von Johann Chri-
stoph Pez sowie eine Medita-
tion des ehemaligen Zeltingers 
Peter Mohrs. Die Ortsbür-
germeisterin Bianca Waters 
registrierte mit Freude und 
Stolz, dass auch die beiden 
charmanten Sprecherinnen 
Ulla Kappes und Sylvia Kap-
pes sowie der Kameramann 
Heribert Geiter aus Zeltingen 
stammen. Aquarelle des ver-
storbenen Zeltinger Künst-
lers Hans Neuleib und zwei 
Mundartgedichte des ehema-
ligen Zeltinger Ortsvorstehers 
Ewald Werland über die Kir-
che runden den Film ab, mit 
dem sich auch Pfarrer Mo-
ritz in Vor- und Schlussworten 
sehr zufrieden zeigt.
Der dritte Film dieser dritten 
Staffel widmet sich der wun-
derbaren Jugendstil-Kirche 

St. Peter und Paul in Traben. 
Die im neoromanischen Stil 
1911 erbaute Kirche wird vor-
gestellt von Pfarrer Matthi-
as Hermes, vom Vorsitzenden 
des Förderkreises der Kir-
che und Cellisten des Streich-
orchesters Bernd Liesen-
feld, dem Jugendstil-Kenner 
Matthias Ganter sowie von 
Dr. Andreas Künster, der sich 
der bemerkenswerten Loggia 
und einem begehbaren Ro-
senkranz auf der Wiese vor 
der Kirche widmet. Die Musik 
von Mozart, Händel und Glen-
nie steuert erneut das Bernka-
steler Kammerorchester bei. 
Diesmal unter Leitung von 
Reinhold Schneck.

Die Filme sind auf der Interne-
tseite der Musikschule www.
Bernkastel-wittlich.de/vor-
hang-auf online. Das Gesamt-
konzept des Projektes wurde 
erstellt von Peter Mohrs. Die 
Kameratechnik liegt in den be-
währten Händen von Heribert 
Geiter. Das Projekt „Vorhang 
auf!“ wird tatkräftig durch die 
Eckart Prüm Stiftung in Frank-
furt unterstützt, die seit meh-
reren Jahren Aktivitäten der 
Musikschule bzw. des Freun-
deskreises der Musikschule 
begleitet.

sich tatkräftig. An den Stätten 
werden ca. 20-minütige Mu-
sik-Videos produziert. Zusam-
men mit Erklärungen zu den 
Auftrittsorten entstehen so 
kurze Portraits dieser kleinen 
Perlen, die seit dem Frühjahr 
2024 für alle im Internet ein-
sehbar sind. 
Nach den ersten beiden Staf-
feln mit 11 Filmen tritt die 
Musikschule nun mit drei wei-
teren Filmen an die Öffent-
lichkeit. Mit viel Liebe werden 
zum Beispiel die vier Kapellen 
des Balkan genannten Gebiets 

„Vorhang auf!“ heißt ein Pro-
jekt der Musikschule des 
Landkreises bei dem seit Früh-
jahr 2024 interessante Stätten 
des Landkreises mit Musik und 
Texten vorgestellt werden. 
In Eifel, Mosel und Hunsrück 
stößt man überall auf kultur-
geschichtlich interessante Ge-
bäude. Diese werden von Mu-
sikschülerinnen und -schülern 
mit ihren Lehrkräften besucht. 
Auch das Bernkasteler Kam-
merorchester, in dem viele 
ehemalige Streicher der Mu-
sikschule musizieren, beteiligt 

Die Wirtschaftsförderung des 
Landkreis Bernkastel-Wittlich 
lädt, gemeinsam mit den Ex-
perten der Investitions- und 
Strukturbank Rheinland-Pfalz, 
herzlich zum ISB Beratungstag 
am 5. Februar 2026 ein. Dieser 
richtet sich an Existenzgrün-
der und Unternehmen mit Be-
triebsstätte in Rheinland-Pfalz, 
welche die Finanzierung ihres 
Vorhabens durch den Einbe-
zug öffentlicher Mittel opti-
mieren wollen und bietet da-
rüber hinaus die Chance von 
den fundierten Fachkenntnis-
sen der ISB-Berater im Hin-
blick auf Fördermöglichkeiten 
zu profitieren. 
In Einzelgesprächen wer-
den unter anderem, Möglich-
keiten der Einbindung öffent-
licher Mittel in Finanzierungen 
aller Art – von Gründungsvor-
haben über Betriebsübernah-
men, Franchise, Beteiligungen 

hin zu Wachstums- und Festi-
gungsinvestitionen bestehen-
der rheinland-pfälzischer Un-
ternehmen beraten. 
Zur Anmeldung senden In-
teressierte bitte eine E-Mail 
an Wirtschaftsfoerderung@
Bernkastel-Wittlich.de. Ger-
ne können sich interessier-
te Unternehmer und Gründer 
auch bei Matthias Denis unter 
06571 14 2494 über Anmel-
dung und Ablauf eines Bera-
tungsgespräches informieren.
Die Beratungsgespräche wer-
den als Telefon- oder Video-
konferenz durchgeführt. An-
meldungen sind bis 30. Januar 
2026 möglich. 

ISB-Beratungstag der  
Wirtschaftsförderung 
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Seit Jahresbeginn können An-
träge für die Teilnahme am 
EU-Umstrukturierungspro-
gramm für Rebpflanzungen 
im Jahr 2026 gestellt werden. 
Die Antragsfrist endet am 2. 
Februar 2026. Für Flächen in 
Flurbereinigungsverfahren gilt 
im Jahr der Besitzeinweisung 
eine gesonderte Antragsfrist. 
Sie endet in diesem Jahr am 
30. April 2026. Die Antragsfrist 
gilt für den Teil 2 des Antrags-
verfahrens. Hier können alle 
Flächen beantragt werden, die 
2026 gepflanzt werden sollen.
Folgende Maßnahmen kön-
nen beantragt werden: 
Anpassung der Zeilenbreite 
(nur Ahr, Mittelrhein, Mosel 
und Nahe): Block 10 (Maßnah-
men 11 - 16)
Pflanzung von Halb- und 
Hochstammreben: Block 20 
(Maßnahmen 21 - 26)
Rebsortenwechsel: Block 30 
(Maßnahmen 31 - 36)
Bodenordnung: Block 40 
(Maßnahmen 41 - 46)
Handarbeitsmauersteillagen: 
51
Querterrassierung: 53

Die Fördersätze mit den neu-
en Maßnahmen in 2026 lau-
ten:
Maßnahmen 11, 21, 31 und 
41: 9.000 €/ha (Flachlagen)
Maßnahmen 16, 26, 36 und 
46: 12.000 €/ha (Flachlagen)
Maßnahmen 12, 22, 32 und 
42: 26.000 €/ha (Steillagen)
Maßnahmen 14, 24, 34 und 
44: 29.000 €/ha (Steilst- und 
Terrassenlagen)
Maßnahmen 13, 23, 33 und 
43: 9.000 €/ha (Extensive An-
lagen)
Maßnahmen 15, 25, 35 und 

45: 7.500 €/ha (Nutzung ge-
brauchtes Material) 
Maßnahme 51: 48.000 €/ha 
(Handarbeitsmauersteillagen)
Maßnahme 53: 33.000 €/ha 
(Neuanlage von Querterras-
sen)
Voraussetzung für eine För-
derung ist, dass die jetzt be-
antragten Flächen bereits in 
Teil 1 des Antragsverfahrens 
gemeldet worden sind und 
einen positiven Rodungsbe-
scheid erhalten haben. Ein 
Nachmelden ist nicht möglich. 
Die Pflanzung kann in diesem 
Programm mit allen in der Li-
ste der BLE enthaltenen Reb-
sorten erfolgen. 
Anträge können über das Wei-
ninformationsportal (WIP) der 
Landwirtschaftskammer elek-
tronisch gestellt werden. Die 
Antragstellung über das Wei-
ninformationsportal erleich-
tert dem Antragsteller durch 
Fehlerhinweise das Ausfül-
len des Antrages. Der unter-
schriebene Antrag muss bei 
der Kreisverwaltung bis zum 
2. Februar 2026 eingereicht 
werden.
Für Antragsteller, die diese 
Möglichkeit nicht nutzen wol-
len, stehen auf der Interne-
tseite des MWVLW (https://
mwvlw.rlp.de/themen/wein-
bau/foerderung/umstruktu-
rierung/) die Richtlinie und die 
Antragsformulare zum Down-
load bereit.
Ansprechpartner bei der Kreis-
verwaltung sind Sebastian 
Wagner, 06571 14-2417, Se-
bastian.Wagner@Bernkaste-
Wittlich.de und Sonja Schnei-
der, 06571 14-2168, Sonja.
Schneider@Bernkastel-Witt-
lich.de.

Umstrukturierungsanträge für 
Rebpflanzungen im Jahr 2026

Infoabend zur berufl ichen 
rechtlichen Betreuung
Dienstag, 03. März 2026, 17:30 Uhr

Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich
Kürfürstenstraße 16, 54516 Witt lich

Anmeldung: 06571 14-2275, 
Betreuungsbehoerde@Bernkastel-Witt lich.de

Kreisverwaltung
Bernkastel

Witt lich

§

Die Ausländerbehörde der 
Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich ist unkompliziert di-
gital erreichbar. Nutzen Sie für 
Ihre Anliegen, Fragen etc. ein-
fach das Kontaktformular un-
ter https://Kontakt-ABH.Bern-
kastel-Wittlich.de oder öffnen 
Sie das Kontaktformular über 
nachstehenden QR Code. Sie 
erhalten innerhalb von drei 
Werktagen eine Rückmeldung 

Ausländerbehörde  
besser erreichbar

vom Team der Ausländerbe-
hörde.
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Wer bereits länger über die 
Anschaff ung eines Balkon-
kraft werks nachdenkt oder 
im vergangenen Jahr ein sol-
ches installiert hat, ohne bis-
lang eine Förderung zu bean-
tragen, kann noch bis zum 1. 
April 2026 von der Förderung 
des Landkreises für private 
Balkonkraft werke profi ti eren.
Allen Bürgerinnen und Bür-
gern des Landkreises Bernka-
stel-Witt lich wird damit die 
Möglichkeit eröff net, erneu-
erbaren Strom selbst zu erzeu-
gen, einen Beitrag zum Klima-
schutz und zur Energiewende 
zu leisten und zugleich die ei-
genen Energiekosten zu sen-
ken. Auch wenn die Erträge in 
den Wintermonaten geringer 
ausfallen, lohnt sich der Ein-
satz einer kleinen Anlage ins-
besondere ab dem Frühjahr.
Gefördert wird pro Haushalt 
ein Balkonkraft werk mit einer 
pauschalen Fördersumme von 
150 Euro. Die Antragstellung 
erfolgt online über die Inter-
netseite der Kreisverwaltung 

Bis zum 1. April 2026 Förderung für Balkonkraft werke

www.Bernkastel-Wittlich.de, 
auf der auch zahlreiche wei-
terführende Informati onen 
zum Förderprogramm zu fi n-
den sind. Antragsberech-
ti gt sind alle Einwohnerinnen 
und Einwohner des Land-
kreises Bernkastel-Witt lich. 
Förderfähig sind ausschließ-
lich Balkonkraft werke, deren 
Rechnungsdatum nicht länger 
als zwölf Monate zurückliegt. 
Der Förderantrag kann gestellt 
werden, sobald die Anlage 
monti ert und im Marktstamm-
datenregister registriert ist.
Ein aktueller Überblick über 
den Stand der eingegangenen 
Förderanträge ist ebenfalls auf 
der Internetseite des Förder-
programms abrufb ar. Bis 31. 
Dezember 2025 wurden 1126 

Die Vertragsnaturschutzbe-
ratung und die Untere Na-
turschutzbehörde des Land-
kreises Bernkastel-Witt lich 
veranstalten zusammen mit 
der Ortsgemeinde Klausen ei-
nen ganztägigen Grundkurs 
zum Schnitt  von Obstbäumen.
Anwendungen aus dem Obst-
anlagenbau sind in Streuobst-
wiesen, kommunalen Bäu-
men und in Privatgärten fehl 
am Platz. Ziel ist es extreme 
Schnitt maßnahmen, die einen 
extremen Austrieb und somit 
notwendige große Eingriff e 
mit negati ven Folgen für die 
Lebensdauer der Bäume und 
viel Folgearbeit beinhalten, zu 
verhindern. Dieser Schnitt kurs 
zeigt, wie ein Obstbaum ein-
fach und naturgemäß, baum-
schonend geschnitt en wird. In 
dem Kurs vermitt elt der Refe-
rent Thomas Schneiders die 

Grundgesetze der Baumphy-
siologie und die wichti gsten 
Schnitt gesetze und deren Um-
setzung. 
Die Veranstaltung gliedert sich 
in einen Theorieteil am Vor-
mitt ag und einen Praxisteil 
am Nachmitt ag. Auf die un-
terschiedlichen Schnitt zeiten, 
Schnitt maßnahmen und Er-
fordernisse der verschiedenen 
Obstarten und Sorten wird 
eingegangen. Der Kurs fi ndet 
am Samstag, den 28. Februar 
2026 von 9 bis circa 16 Uhr in 
Klausen statt . Die Kosten be-
tragen 30 Euro (inklusive Mit-
tagsverpfl egung) pro Person. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 25 
Personen begrenzt. Für die 
Teilnahme ist eine Anmeldung 
bis zum 6. Februar 2026 unter 
06571 14-2420 oder Andreas.
Esch@Bernkastel-Wittlich.de 
erforderlich.

Grundkurs zum Schnitt  
von Obstbäumen in Klausen

Nachdem das Laub nun von 
den Bäumen heruntergefallen 
ist, fällt sie wieder auf, die ku-
gelige, gelblich-grüne Mistel. 
Sie ist ein immergrüner Halb-
schmarotzer, der Obstbäume 
konti nuierlich schwächt, in-
dem sie den Bäumen unter 
der Rinde Wasser und Nähr-
stoff e entzieht. In unserer Re-
gion wächst sie bevorzugt auf 
Apfel- und Birnbäumen, Pap-
peln und Weiden. 
Die Mistel ist ein Teil der bio-
logischen Vielfalt. Ihre Früch-
te nutzen verschiedene Tiere 
als Nahrung und im Frühjahr 
liefert sie als einer der ersten 
Pfl anzen den Insekten Pollen. 
Befällt sie jedoch unsere Obst-
bäume zu stark, kann dies zum 
Absterben der Bäume führen.
Obstbäume haben eine wich-
ti ge ökologische Funkti on, in-
dem sie vielen einheimischen 
Tieren, Insekten, Moosen und 
Flechten als Lebensraum die-
nen. Damit die noch vorhan-
denen landschaft sprägenden 
Streuobstbäume erhalten 
bleiben, ist das Zurückdrän-
gen des Mistelbefalls dringend 
notwendig. In den letzten 
Jahrzehnten hat sich die Mi-
stel vielerorts übermäßig aus-
gebreitet, da die Obstbäume 
häufi g nicht mehr ausreichend 
gepfl egt werden. Die Laub-
holzmistel (Viscum album) ist 

nicht geschützt und darf ganz-
jährig entf ernt werden!
Nur wenn eine regelmäßi-
ge Schnitt pfl ege der Obst-
bäume erfolgt, ist ein Zurück-
drängen der Mistel möglich. 
Will man die Mistel nachhal-
ti g entf ernen, muss minde-
stens 20 bis 30 cm vom An-
satz der Mistel ins gesunde 
Holz zurückgeschnitt en wer-
den (herausschneiden der be-
fallenen Äste). Sind Leitäste 
befallen, würde das Heraus-
schneiden die Form und Sta-
ti k des Baumes zu sehr gefähr-
den. In diesem Fall müssen die 
Triebe der Mistel konti nuier-
lich herausgebrochen werden, 
da sie beim Abbrechen regel-
mäßig nachwächst. So wird 
die Aussamung und weitere 
Verbreitung vermieden. Wer 
seine Bäume erhalten und 
sich noch lange an der Blüten-
pracht im Frühling und den 
Früchten im Herbst erfreuen 
möchte, sollte die Mistel da-
her regelmäßig wegschnei-
den oder ausbrechen. In den 
Wintermonaten ist die beste 
Zeit dazu, da Brutvögel durch 
Schnitt arbeiten jetzt am we-
nigsten gestört werden. 
Weitere Informati onen fi n-
det man unter htt p://streu-
obst.naturpark-suedeifel.de/
zustand-der-streuobstwiesen/
die-mistel-ein-problem.

Die Mistel - ein Parasit auf 
dem Vormarsch

Förderanträge gestellt. Da-
mit stehen noch Fördermitt el 
für 207 Balkonkraft werke zur 
Verfügung. Das Förderpro-
gramm läuft  noch bis zum 1. 
April 2026. Vor der Antragstel-
lung sollte geprüft  werden, ob 
es sich bei dem Gebäude um 
ein denkmalgeschütztes Ob-

jekt handelt, da das Anbrin-
gen von Balkonkraft werken in 
diesen Fällen genehmigungs-
pfl ichti g ist.
Für Fragen zum Förderpro-
gramm steht die Klimaschutz-
managerin der Kreisverwal-
tung, Yvonne Michels, unter 
Yvonne.Michels@Bernkastel-
Witt lich.de oder 06571 14-
2172 zur Verfügung.
Die Mitt el für das Förderpro-
gramm der Kreisverwaltung 
stammen aus dem Kommu-
nalen Investi ti onsprogramm 
Klimaschutz und Innovati on 
des Landes Rheinland-Pfalz.
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Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen 
Diese öffentlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen finden Sie auch 

im Internet unter https://www.bernkastel-wittlich.de/kreisverwaltung/ 
oeffentliche-bekanntmachungen/ bzw. https://www.bernkastel-wittlich.de/

kreisverwaltung/vergaben/.

Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG:	 DISTRIKT:	 WIRTSCHAFTSART:	 GRÖSSE
================================================================
Heidweiler	 Im Fliegenwäldchen	 Waldfläche	 1,1551 ha
Heidweiler	 Vor Elscheid	 Waldfläche, Verkehrsfläche	 0,5605 ha
Heidweiler	 Im Fliegenwäldchen	 Waldfläche, Verkehrsfläche	 1,5596 ha
Hunolstein	 Auf dem Krummenweg	 Landwirtschaftsfläche	 3,0959 ha
Haag	 Höchst	 Landwirtschaftsfläche, 
		  Waldfläche	 0,5330 ha
Dhron	 In der Acht	 Landwirtschaftsfläche	 0,1832 ha
Etgert	 Auf Hosterflur	 Landwirtschaftsfläche	 0,5700 ha
Burg	 In der Geth	 Landwirtschaftsfläche	 0,1425 ha
Burg	 Wendelstück	 Landwirtschaftsfläche	 0,1157 ha
Burg	 Mannbrink	 Landwirtschaftsfläche	 0,2013 ha
Neumagen	 Großley	 Landwirtschaftsfläche, 
		  Waldfläche, 
		  Vegetationslose Fläche	 0,6927 ha
Neumagen	 Im Petersberg	 Landwirtschaftsfläche,
		  Vegetationslose Fläche	 0,5472 ha
Neumagen	 Bei Scheringsgraben	 Waldfläche	 0,7126 ha
Neumagen	 Im Schering	 Waldfläche	 1,0560 ha
Neumagen	 Im Petersberg	 Landwirtschaftsfläche	 0,1457 ha
Neumagen	 Großley	 Landwirtschaftsfläche,
		  Waldfläche	 1,3865 ha

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, bis spätestens 23.01.2026 schriftlich mitzuteilen. Ansprech-
partner: Stefanie Krieger (Telefon: 06571 14-2418, E-Mail: Stefanie.Krieger@
Bernkastel-Wittlich.de) oder Sina Völker (Telefon: 06571 14-2091, E-Mail: Sina.
Voelker@Bernkastel-Wittlich.de)

Sitzung des Beirats für Migration und 
Integration des Landkreises Bernka-
stel-Wittlich

Am Dienstag, den 20.01.2026, findet 
um 15:00 Uhr, in der Kreisverwaltung, 
Alter Sitzungssaal (A 10) in Wittlich 
eine öffentliche Sitzung des Beirats für 
Migration und Integration des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich statt.

TAGESORDNUNG
1.	 Einwohnerfragestunde
2.	 Mitteilungen
3.	 Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) - Information 
durch den für den Landkreis zu-
ständigen Regionalkoordinator 

4.	 Ehrenamtlicher Dolmetscher-Pool 
Bernkastel-Wittlich

5.	 Verschiedenes

Wittlich, 12. Januar 2026
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
gez. Jasmin Brandt, Vorsitzende des 
Beirats für Migration und Integration 
des Landkreises Bernkastel-Wittlich

Öffentliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung 
gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich, jeweils in den aktuell 
gültigen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichtigt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, Fachbereich 12 – 
Jugend und Familie, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, gegen sie eine zu-
stellungsbedürftige Entscheidung ge-
troffen hat.
Betroffene/r: Al Ahmad, Rami
letzte bekannte Anschrift: 54320 
Waldrach, Bahnhofstraße 3
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 29.12.2025, Az.: 12-36321-38-
013839
Das Schriftstück kann von der/dem 
Betroffenen oder von einer durch sie/
ihn bevollmächtigten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
Fachbereich 12 – Jugend und Familie, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, 
eingesehen werden. Durch die öf-
fentliche Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen. Die Entschei-
dung gilt als zugestellt, wenn seit dem 
Tag dieser Bekanntmachung zwei Wo-
chen vergangen sind. Die Entschei-
dung erlangt Bestandskraft, wenn 
der/die Betroffene nicht innerhalb 
von zwei Wochen nach Zustellung 
schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt-
lich Widerspruch einlegt.

Wittlich, 07.01.2026
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Fachbereich 12 – Jugend und Familie
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich
Im Auftrag
gez. Julie Faber

Öffentliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung 
gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich, jeweils in den aktuell 
gültigen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichtigt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, Fachbereich 12 – 
Jugend und Familie, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, gegen sie eine zu-
stellungsbedürftige Entscheidung ge-
troffen hat.
Betroffene/r: Stanislav Bobrykov, geb. 
17.08.1982
letzte bekannte Anschrift: 84302 Kra-
matorsk, Proezna 51
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 04.11.2025 und 22.12.2025, 
Az.: 12-34101-46-B-008854
Das Schriftstück kann von der/dem 
Betroffenen oder von einer durch sie/
ihn bevollmächtigten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
Fachbereich 12 – Jugend und Familie, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, 
eingesehen werden. Durch die öf-
fentliche Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen. Die Entschei-
dung gilt als zugestellt, wenn seit dem 
Tag dieser Bekanntmachung zwei Wo-
chen vergangen sind. Die Entschei-
dung erlangt Bestandskraft, wenn 
der/die Betroffene nicht innerhalb 
von zwei Wochen nach Zustellung 
schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt-
lich Widerspruch einlegt.

Wittlich, 05.01.2026
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Fachbereich 12 – Jugend und Familie
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich
Im Auftrag
gez. Manuela Neithöfer

Öffentliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung 
gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich, jeweils in den aktuell 
gültigen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-

nachrichtigt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, Fachbereich 12 – 
Jugend und Familie, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, gegen sie eine zu-
stellungsbedürftige Entscheidung ge-
troffen hat.
Betroffene/r: Almas Bajbolovic Te-
nelbayev, geb. 11.09.1970
letzte bekannte Anschrift: 160000 
Schymkent, Temierlanovskoe Schosse 
151 b
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 18.12.2025, Az.: 12-34101-52-
T-005851
Das Schriftstück kann von der/dem 
Betroffenen oder von einer durch sie/
ihn bevollmächtigten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
Fachbereich 12 – Jugend und Familie, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, 
eingesehen werden. Durch die öf-
fentliche Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen. Die Entschei-
dung gilt als zugestellt, wenn seit dem 
Tag dieser Bekanntmachung zwei Wo-
chen vergangen sind. Die Entschei-
dung erlangt Bestandskraft, wenn 
der/die Betroffene nicht innerhalb 
von zwei Wochen nach Zustellung 
schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt-
lich Widerspruch einlegt.

Wittlich, 05.01.2026
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Fachbereich 12 – Jugend und Familie
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich
Im Auftrag
gez. Manuela Neithöfer

Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO (Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Wittlich be-
absichtigt, einen Auftrag über Be-
förderungsleistungen von 1 bis 4 
Schülern von Wittlich bis zur Liesertal-
schule nach Wengerohr und zurück zu 
vergeben. Submissionstermin ist der 
28.01.2026, 9:30 Uhr. Der detaillierte 
Langtext der öffentlichen Ausschrei-
bung kann im Internet unter https://
www.bernkastel-wittlich.de/kreisver-
waltung/vergaben/ abgerufen wer-
den. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
30.12.2025
Im Auftrag: Yvonne Scheibe

Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO (Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Wittlich be-
absichtigt, einen Auftrag über Be-
förderungsleistungen von 1 bis 4 
Schülern von Niersbach bis zur Grund-
schule nach Gladbach und zurück zu 
vergeben. Submissionstermin ist der 
28.01.2026, 9:20 Uhr. Der detaillierte 
Langtext der öffentlichen Ausschrei-
bung kann im Internet unter https://
www.bernkastel-wittlich.de/kreisver-
waltung/vergaben/ abgerufen wer-
den. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
30.12.2025
Im Auftrag: Yvonne Scheibe


